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Zitat von yestoerty

Also zum einen kann man ja auch mit A15 dann in TZ gehen und würde somit die
Mehrarbeit reduzieren und den Gehaltsverlust ausgleichen.

Hier ist ja wieder die Problematik bei Lehrern, dass die Reduzierung der Bezahlung nicht
proportional zur Reduzierung der Mehrarbeit ist.

Ansonsten, wenn der Threadersteller seinem Schulleiter mitteilt, dass er beim Französisch-
Austausch aus familiären Gründen nicht dabei sein kann, und dieser ihm dabei einen Strick raus
dreht, würde ich an dieser Schule sowieso nicht befördert werden wollen.

Ansonsten würde ich auch den FK-Vorsitz abgeben. Französischer Filmabend oder ähnlichen
Kram kann man auch gut in Schülerhände, sprich SV und deren Verbindungslehrer legen.
Verdienen dann ggf. noch was für die SV-Kasse.

Für mich klingt die Schilderung danach, dass der Threadersteller hier die Meinung hat, dass er
unersetzlich sei, und kein anderer die Sachen machen können. Das ist ja nix schlimmes, denke
das betrifft viele Leute, ist aber häufig eben nicht der Realität entsprechend.
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